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Gewerbe
Sie haben ein unternehmerisches Vorhaben in Bremen oder Bremerhaven - wissen aber 
noch nicht, welche Genehmigungen, Anmeldungen oder behördlichen Bescheinigungen 
erforderlich sind?

Wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, einer Zweigniederlassung 
oder einer unselbständigen Zweigstelle anfängt, muss dies der zuständigen Behörde 
gleichzeitig anzeigen.

Das Gleiche gilt, wenn 

der Betrieb verlegt wird,
der Gegenstand des Gewerbes gewechselt oder auf Waren oder Leistungen 
ausgedehnt wird, die bei Gewerbebetrieben der angemeldeten Art nicht 
geschäftsüblich sind, oder
der Betrieb aufgegeben wird.

Im Folgenden finden Sie einzelne Leistungen zum Thema im Land Bremen.

Bei Fragen wenden Sie sich an den Einheitliche Ansprechpartner. Dieser steht allen 
Unternehmen als Kontakt- und Servicestelle der Wirtschaft bei der WFB 
Wirtschaftsförderung Bremen GmbH zur Verfügung.

Zuständige Stellen

Einheitlicher Ansprechpartner (EA) Bremen

+49 (0) 421 163 399 475
Hinter dem Schütting 8, 28195 Bremen
Website
office@ea.bremen.de

https://www.service.bremen.de/visitenkarte/einheitlicher-ansprechpartner-ea-bremen-9337
https://www.unternehmensservice-bremen.de/einheitlicher-ansprechpartner
mailto:office@ea.bremen.de
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Wegweiserleistungen

Gewerbe An-, Um-, und Abmeldung

Hier erfahren Sie mehr über das Gewerberegister in Bremen.

Weiter lesen

Handelsregister

Sie wollen mehr über das Handelsregister erfahren?

Weiter lesen

Handwerksrolle

Hier erfahren Sie mehr über das Register im Handwerk.

Weiter lesen

Weitere Register im gewerblichen Bereich

Sie wollen wissen, welche weiteren Register es im gewerblichen Bereich gibt?

Weiter lesen

Erlaubnisse und weitere Verfahren im gewerblichen Bereich

In Deutschland herrscht Gewerbefreiheit, das heißt für die Ausübung der meisten 
Gewerbe ist keine besondere Erlaubnis erforderlich. In manchen Branchen ist aber 
dennoch eine spezielle Erlaubnis notwendig.

Weiter lesen

Genehmigungsbedürftige Anlagen

Sie beabsichtigen, eine genehmigungsbedürftige Anlage zu errichten oder zu betreiben? 
Hier erfahren Sie mehr.

Weiter lesen

https://www.service.bremen.de/wegweiser/gewerbe-an-um-und-abmeldung-189503
https://www.service.bremen.de/wegweiser/gewerbe-an-um-und-abmeldung-189503
https://www.service.bremen.de/wegweiser/handelsregister-189505
https://www.service.bremen.de/wegweiser/handelsregister-189505
https://www.service.bremen.de/wegweiser/handwerksrolle-189507
https://www.service.bremen.de/wegweiser/handwerksrolle-189507
https://www.service.bremen.de/wegweiser/weitere-register-im-gewerblichen-bereich-189511
https://www.service.bremen.de/wegweiser/weitere-register-im-gewerblichen-bereich-189511
https://www.service.bremen.de/wegweiser/erlaubnisse-und-weitere-verfahren-im-gewerblichen-bereich-189509
https://www.service.bremen.de/wegweiser/erlaubnisse-und-weitere-verfahren-im-gewerblichen-bereich-189509
https://www.service.bremen.de/wegweiser/genehmigungsbeduerftige-anlagen-189515
https://www.service.bremen.de/wegweiser/genehmigungsbeduerftige-anlagen-189515
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Grenzüberschreitende Tätigkeiten und Dienstleistungen

Sie möchten als Firma aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union in Deutschland 
tätig werden? Hier erfahren Sie mehr.

Weiter lesen

https://www.service.bremen.de/wegweiser/grenzueberschreitende-taetigkeiten-und-dienstleistungen-189456
https://www.service.bremen.de/wegweiser/grenzueberschreitende-taetigkeiten-und-dienstleistungen-189456
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